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Urteil
BGH, § 174 c StGB
Missbrauch durch Heilpraktiker trotz
Zustimmung

1. Einer Strafbarkeit wegen sexuellen Missbrauchs
unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhältnisses nach § 174c Abs. 1 StGB steht
allein das Einvernehmen des Opfers mit der vom Täter
vorgenommenen sexuellen Handlung nicht entgegen.

2. An einem Missbrauch im Sinne dieser Vorschrift
fehlt es ausnahmsweise dann, wenn der Täter im kon-
kreten Fall nicht eine aufgrund des Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungsverhältnisses bestehende
Autoritäts- oder Vertrauensstellung gegenüber dem Op-
fer zur Vornahme der sexuellen Handlung ausnutzt.
Urteil des BGH vom 14.04.2011, 4 StR 669/10

Aus den Gründen:
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen se-

xuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Be-
handlungsverhältnisses in drei Fällen, in einem Fall
in Tateinheit mit Körperverletzung, zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten
verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausge-
setzt und bestimmt, dass drei Monate der Freiheits-
strafe als vollstreckt gelten. Ferner hat es das Verfah-
ren hinsichtlich zweier Tatvorwürfe eingestellt und
den Angeklagten im Übrigen freigesprochen. […]
Die Staatsanwaltschaft hat ihre zu Ungunsten des
Angeklagten eingelegte, auf die Sachrüge gestützte

Revision auf den Freispruch des Angeklagten in den
Fällen 9 bis 14 der Anklage sowie die
Nicht-Anordnung eines Berufsverbots beschränkt.
[…]

I.
Soweit der Angeklagte verurteilt wurde und hinsicht-
lich der Freisprüche in den Fällen 9 bis 14 der Ankla-
ge hat das Landgericht im Wesentlichen folgende
Feststellungen und Wertungen getroffen: Der 57jäh-
rige Angeklagte schloss 1996 eine Ausbildung zum
Heilpraktiker ab und erhielt im selben Jahr die Er-
laubnis, „die Heilkunde auszuüben, ohne über eine
ärztliche Approbation zu verfügen“. Den Beruf übte
er in der Folgezeit aus. Bis zum Jahr 2002 absolvierte
er ferner eine Ausbildung zum Osteopathen. Heute
bezeichnet sich der Angeklagte zudem als Schamane.
[…]

In den angeklagten Fällen 9 bis 14 (Fälle II.4.c,
II.4.d und II.4.e der Urteilsgründe) „behandelte“ der
Angeklagte ab dem 4. Januar 2004 die Zeugin N., die
wegen starker Rückenschmerzen zum Angeklagten
gekommen war. Während der „Behandlung“ der je-
weils vollständig entkleideten Zeugin nahm der An-
geklagte unter anderem „Vaginaltouchés“ vor und
veranlasste die Zeugin – ebenfalls mit ihrer Zustim-
mung – mehrmals dazu, an ihm den Oralverkehr
durchzuführen (insofern wurde der Angeklagte – so-
weit die Taten von der zur Hauptverhandlung zuge-
lassenen Anklage erfasst waren – freigesprochen und
das Urteil von der Staatsanwaltschaft nicht
angegriffen).

Am 22. Juli 2004 (Fall 9 der Anklage = Fall II.4.c
der Urteilsgründe) entkleidete sich auch der Ange-
klagte vollständig und vollzog – ohne Kondom – mit
der Zeugin den Geschlechtsverkehr. Die Zeugin war
hiermit einverstanden und fühlte sich „geborgen und
ganz entspannt“.

Nach der zugelassenen Anklage kam es zwischen
September 2004 und Januar 2005 in mindestens vier
weiteren Fällen zum Geschlechtsverkehr zwischen
dem Angeklagten und der Zeugin (Fälle 10 bis 13);
nach den Feststellungen der Strafkammer führten
der Angeklagte und die Zeugin den einvernehmli-
chen Geschlechtsverkehr in diesem Zeitraum zwei
Mal durch (bei zwei der Behandlungen am 16. Sep-
tember, 28. Oktober und/oder 9. Dezember 2004 =
Fälle II. 4.d der Urteilsgründe).

Ferner kam es am 3. Februar 2005 erneut zum
Geschlechtsverkehr zwischen dem Angeklagten und
der Zeugin (Fall 14 der Anklage = Fall II.4.e der Ur-
teilsgründe). Auch mit diesem war die Zeugin einver-
standen; sie empfand indes hierbei „nicht mehr die
schönen und positiven Gefühle“ wie zuvor.

Wegen dieser Taten sprach die Strafkammer den
Angeklagten aufgrund des Einverständnisses der
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Zeugin vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs un-
ter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses frei.

[…]

III.
1. Die Revision der Staatsanwaltschaft hat in vollem
Umfang Erfolg. Das Landgericht ist bei den Freisprü-
chen in den Fällen 9 bis 14 der Anklage (Fälle II.4.c,
II.4.d und II.4.e der Urteilsgründe) zu Unrecht da-
von ausgegangen, dass eine Verurteilung des Ange-
klagten nach § 174c Abs. 1 StGB schon deshalb aus-
scheidet, weil die Zeugin N. mit den vom Angeklag-
ten vorgenommenen sexuellen Handlungen
einverstanden war.

a) Einer Strafbarkeit wegen sexuellen Miss-
brauchs unter Ausnutzung eines Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungsverhältnisses nach §
174c Abs. 1 StGB steht allein das Einvernehmen des
Opfers mit der vom Täter vorgenommenen sexuellen
Handlung nicht entgegen. Ein solches Einverneh-
men schließt weder als Einverständnis den Tatbe-
stand noch als Einwilligung die Rechtswidrigkeit der
Tat aus.

aa) Dies belegt schon der Wille des Gesetzgebers.
Zur ursprünglichen Fassung von § 174c Abs. 1 StGB
verweisen die Gesetzesmaterialien (BT-Drucks.
13/8267 S. 7) ausdrücklich darauf, dass eine Straf-
barkeit des Täters nach dieser Vorschrift nicht da-
durch ausgeschlossen wird, dass das Opfer den sexu-
ellen Handlungen zugestimmt hat;“ denn wegen der
Eigenart der tatbestandlich eingegrenzten Verhält-
nisse kann das Opfer regelmäßig nicht frei über sexu-
elle Kontakte zu der Autoritätsperson entscheiden".
Zwar bezogen sich diese „tatbestandlich eingegrenz-
ten Verhältnisse“ nach der damals geltenden Geset-
zesfassung auf Beratungs-, Behandlungs- und Be-
treuungsverhältnisse mit Personen, die geistig oder
seelisch erkrankt waren oder an entsprechenden Be-
hinderungen litten. Der Gesetzgeber hatte aber
schon damals die Einbeziehung körperlich erkrank-
ter oder behinderter Opfer in den Straftatbestand er-
wogen, war aber zunächst - unter dem Vorbehalt ei-
ner Überprüfung aufgrund neuer Erkenntnisse - da-
von ausgegangen, dass bei körperlichen Leiden „eine
tiefgreifende Einschränkung der freien Selbstbestim-
mung, wie sie bei geistig oder seelisch kranken oder
behinderten Personen“ vorliegt, in der Regel nicht
gegeben ist (BT-Drucks. 13/8267 S. 6 und Anlagen 2
und 3; vgl. zu dem Vorschlag, auch körperliche Lei-
den einzubeziehen, insbesondere die Empfehlungen
der Ausschüsse des Bundesrates, BRat-Drucks.
295/1/97 S. 3, und die Stellungnahme des
Bundesrates, BRat-Drucks. 295/97 [Beschluss] S. 3;
zur Gesetzesgeschichte auch Zauner a.a.O., S. 7 ff.;
Bungart, Sexuelle Gewalt gegen behinderte
Menschen, 2005, S. 41 ff., 65, 68).

Letztere Ansicht hat der Gesetzgeber bei der Ein-
beziehung körperlich kranker oder behinderter Men-
schen in den Anwendungsbereich des § 174c Abs. 1
StGB im Jahr 2003 aufgegeben, ohne hierbei seine
Auffassung zur Unbeachtlichkeit einer Zustimmung
des Opfers geändert zu haben. Denn „auch bei kör-
perlichen Krankheiten oder Behinderungen [kann]
zwischen Therapeuten und insbesondere mehrfach
behinderten Patienten eine Abhängigkeit bestehen,
die durch Überlegenheit des Therapeuten und be-
sonderes Vertrauen des hilfesuchenden Patienten ge-
kennzeichnet ist. Dieses Vertrauensverhältnis muss
ebenso wie bei psychischen Krankheiten oder Behin-
derungen vor sexuellen Übergriffen geschützt wer-
den“ (BT-Drucks. 15/350 S. 16). Dem Gesetzgeber
kam es mithin darauf an, sexuelle Kontakte in Bera-
tungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnissen
generell und selbst bei einem Einverständnis des Pa-
tienten als missbräuchlich auszuschließen
(Laubenthal a.a.O. Rn. 276; Lackner/Kühl a.a.O.
§ 174c Rn. 5; Wolters a.a.O. § 174c Rn. 7).

bb) Auch nach dem Wortlaut von § 174c Abs. 1
StGB schließt ein bloßes Einverständnis des Opfers
mit der sexuellen Handlung den Tatbestand dieser
Strafvorschrift nicht aus. § 174c StGB erfordert –
schon nach seinem Wortlaut – keine Nötigung des
Opfers. Anknüpfungspunkt für einen tatbestandli-
chen Ausschluss der Strafbarkeit bei einvernehmli-
chen sexuellen Handlungen könnte daher allein der
in § 174c Abs. 1 StGB geforderte „Missbrauch“ sein
(vgl. Renzikowski a.a.O. § 174c Rn. 24 ff.; Hörnle
a.a.O. § 174c Rn. 22). Indes knüpft dieser „Miss-
brauch“ an das Beratungs-, Behandlungs- oder Be-
treuungsverhältnis an; er ist auf den Täter bezogen
und liegt vor, wenn dieser „die Gelegenheit, die seine
durch das Beratungs-, Behandlungs- oder Betreu-
ungsverhältnis begründete Vertrauensstellung bie-
tet, unter Verletzung der damit verbundenen Pflich-
ten bewusst zu sexuellen Kontakten mit den ihm an-
vertrauten Personen ausnutzt“ (BT-Drucks.
13/8267 S. 7; ferner OLG Karlsruhe, Urteil vom 4.
Juni 2009 – 3 Ss 113/08 mwN). Das erst während ei-
nes Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsver-
hältnisses erklärte Einvernehmen des Opfers mit der
sexuellen Handlung ist aber für die Begründung des
Vertrauensverhältnisses ohne Bedeutung, es setzt
dieses – zumindest regelmäßig – vielmehr voraus (im
Ergebnis ebenso OLG Karlsruhe a.a.O.; Wolters
a.a.O. § 174c Rn. 7; Fischer, StGB, 58. Aufl., § 174c
Rn. 10; Zauner a.a.O. S. 109 f., 111 f., 139 f.).

Auch bei § 174 Abs. 1 Nr. 2, § 174a Abs. 1,
§ 174b StGB, die ebenfalls sexuelle Handlungen in
einem Obhutsverhältnis unter Strafe stellen und da-
bei an einen „Missbrauch“ – aber nicht eine Nöti-
gung – anknüpfen, wird allein dem Einverständnis
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des Opfers mit der sexuellen Handlung keine tatbe-
standsausschließende Wirkung beigemessen (vgl.
BT-Drucks. VI/1552, S. 16; VI/3521 S. 20, 22 ff.,
26, 28 f.; BGH, Urteile vom 8. Januar 1952 – 1 StR
561/51, BGHSt 2, 93, 94, und vom 4. April 1979 –
3 StR 98/79, BGHSt 28, 365, 367 f.; Fischer a.a.O.
§ 174 Rn. 15, § 174a Rn. 10; Renzikowski a.a.O.
§ 174a Rn. 17, § 174b Rn. 15 jeweils mwN).

Eine im Schrifttum teilweise vorgeschlagene
Differenzierung zwischen geistigen (tatbestandsaus-
schließendes Einverständnis nicht möglich) und
körperlichen Krankheiten oder Behinderungen (bei
denen ein tatbestandsausschließendes Einverständ-
nis möglich sein soll; vgl. etwa Renzikowski a.a.O.
§ 174c Rn. 27 f.; Sick/Renzikowski, Fest-
schrift-Schroeder, 2006, S. 603, 610; Perron/Eisele
in Schönke/Schröder, 28. Aufl., § 174c Rn.6) lässt
sich auch unter dem Blickwinkel des Selbstbestim-
mungsrechts des Patienten in solch pauschaler Wei-
se nicht rechtfertigen (vgl. auch Hörnle a.a.O. §
174c Rn. 19 ff.) und würde schon deshalb weitere
Probleme aufwerfen, weil die Einbeziehung körper-
lich erkrankter oder behinderter Personen in den
Anwendungsbereich des § 174c Abs. 1 StGB gerade
deshalb vorgenommen wurde, weil „körperliche
und seelische Krankheiten insbesondere bei mehr-
fach behinderten Patienten oft so eng miteinander
verzahnt sind, dass eine Erkennung, Heilung oder
Linderung nur unter einem Gesichtspunkt nicht
möglich ist“ (BT-Drucks. 15/350 S. 16; Wolters
a.a.O. § 174c Rn. 7 f. nimmt deshalb trotz
Einverständnisses des Opfers einen Missbrauch stets
an, wenn zumindest auch ein psychischer Defekt
beim Opfer vorliegt).

cc) Der Schutzzweck des § 174c Abs. 1 StGB gebietet
es ebenfalls nicht, allein aufgrund des Einverneh-
mens des Opfers mit der sexuellen Handlung die
Straflosigkeit des Täters anzunehmen. Dabei kann
dahinstehen, ob eine Zustimmung des Patienten
schon deshalb unbeachtlich ist, weil § 174c StGB
auch zur Einhaltung von Berufspflichten anhalten
soll, also das Interesse der Allgemeinheit an einer
sachgerechten Behandlung sowie das Vertrauen in
die Lauterkeit einer Berufsgruppe schützt, und schon
deshalb für den Einzelnen nicht disponibel ist (vgl.
Frommel a.a.O. § 174c Rn. 10; Zauner a.a.O. S. 37,
112, 140; zu diesem Schutzzweck auch OLG Karls-
ruhe a.a.O.; Perron/Eisele a.a.O. § 174c Rn. 1; Lau-
benthal a.a.O. Rn. 269; aA Renzikowski, NStZ
2010, 694, 695; Bungart a.a.O. S. 216).

Auch der von § 174c StGB jedenfalls vorrangig
bezweckte Schutz der Selbstbestimmung des Opfers
steht bei dessen Einvernehmen mit der sexuellen
Handlung der Strafbarkeit des Täters nicht von vor-
neherein entgegen. Denn der Gesetzgeber hat in den

§§ 174 ff. StGB gerade nicht eine allein gegen den
Willen oder ohne Einverständnis des Opfers an ihm
vorgenommene sexuelle Handlung unter Strafe ge-
stellt, sondern hat hierbei auf – im Wesentlichen äu-
ßere – Umstände abgestellt, bei deren Vorliegen er er-
sichtlich davon ausging, es liege selbst bei einer Zu-
stimmung des Opfers keine selbstbestimmte und au-
tonome Entscheidung, sondern ein strafwürdiges
und strafbares Verhalten des Täters vor (vgl.
BT-Drucks. VI/3521 S. 18 f.; Fischer, ZStW 112
[2000], S. 75, 90 f.). Auch bei § 174c StGB kam es
dem Gesetzgeber – wie oben ausgeführt – dement-
sprechend darauf an, sexuelle Kontakte in Bera-
tungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnissen
als missbräuchlich auszuschließen, weil er die freie
Selbstbestimmung in dem maßgeblich vom Täter
beeinflussten Vertrauens- und Abhängigkeitsverhält-
nis des Kranken oder Behinderten und seiner sich da-
raus ergebenden Schutz- und Hilfsbedürftigkeit
generell als beeinträchtigt ansah (vgl. dazu auch
BT-Drucks. 13/8267 S. 4 sowie Fischer a.a.O. S. 93).

b) Auf dieser Grundlage fehlt es an einem Miss-
brauch im Sinne des § 174c Abs. 1 StGB (lediglich)
dann, wenn der Täter im konkreten Fall nicht eine
aufgrund des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreu-
ungsverhältnisses bestehende Autoritäts- oder Ver-
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trauensstellung gegenüber dem Opfer zur Vornahme
der sexuellen Handlung ausgenutzt hat (vgl. auch
BGH, Urteil vom 4. April 1979 – 3 StR 98/79,
BGHSt 28, 365, 367 [zu § 174 StGB]; Beschlüsse
vom 29. September 1998 – 4 StR 324/98, NStZ
1999, 29 f.; vom 25. Februar 1999 – 4 StR 23/99,
NStZ 1999, 349 [beide zu § 174a StGB]).

Der Tatrichter muss daher für eine Verurteilung
nach dieser Vorschrift zwar nicht (positiv) feststel-
len, dass das Opfer im konkreten Tatzeitpunkt vom
Angeklagten abhängig war oder dass der Täter eine
Hilflosigkeit oder die Bedürftigkeit des Opfers aus-
genutzt hat (so ausdrücklich BT-Drucks. 13/8267
S. 7; vgl. ferner OLG Karlsruhe a.a.O.). Auch kann
er im Regelfall davon ausgehen, dass bei sexuellen
Handlungen in einem Beratungs-, Behandlungs-
oder Betreuungsverhältnis dessen Missbrauch vor-
liegt (vgl. dazu etwa BGH, Beschluss vom 1. Okto-
ber 2008 – 2 StR 385/08, NStZ-RR 2009, 14, 15).
Liegen aber Hinweise dafür vor, dass der Angeklagte
ausnahmsweise nicht seine auf das Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungsverhältnis gegründete
Vertrauensstellung zur Vornahme der sexuellen
Handlung ausgenutzt hat, so muss er diesen Hin-
weisen nachgehen und im Falle einer Verurteilung
darlegen, dass ein solches Ausnutzen in dem von
ihm zu beurteilenden Fall gegeben war (vgl. BGH,
Beschluss vom 28. Oktober 2008 – 3 StR 88/08,
NStZ 2009, 324, 325).

Ob ein solcher Ausnahmefall vorliegt, ist auf-
grund einer Gesamtwürdigung der den jeweiligen
Einzelfall kennzeichnenden Umstände festzustellen
(vgl. hierzu auch OLG Karlsruhe a.a.O.; Bungart
a.a.O. S. 221 f.; zu § 174a StGB ferner BGH, Be-
schlüsse vom 29. September 1998 – 4 StR 324/98,
NStZ 1999, 29; vom 25. Februar 1999 – 4 StR
23/99, NStZ 1999, 349). Hierfür ist eine vom Op-
fer dem Täter gegenüber zum Ausdruck gebrachte
Zustimmung zu der sexuellen Handlung eine ge-
wichtige, regelmäßig sogar unerlässliche Vorausset-
zung, sofern sie nicht – wie etwa bei nahe an die Wi-
derstandsunfähigkeit im Sinn des § 179 StGB he-
ranreichenden krankheits- oder behandlungsbe-
dingten Zuständen – von vorneherein als zu beach-
tende Willenserklärung ausscheidet (vgl. Hörnle
a.a.O. § 174c Rn. 2, 4, 23 mwN). Jedoch genügt ein
Einverständnis allein – wie oben ausgeführt – nicht,
um einen Missbrauch auszuschließen. Vielmehr
müssen weitere Umstände hinzukommen, aufgrund
derer davon auszugehen ist, dass eine aufgrund des
Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhält-
nisses regelmäßig gegebene Vertrauensbeziehung
entweder tatsächlich nicht bestand oder für die Hin-
nahme der sexuellen Handlung ohne Bedeutung
war (vgl. auch BT-Drucks. VI/3521 S. 26, 27 [zu §
174a StGB]; BGH, Beschluss vom 25. Februar

1999 – 4 StR 23/99, NStZ 1999, 349 [zu § 174a
StGB]).

Solche besonderen Umstände können etwa vor-
liegen bei einvernehmlichen sexuellen Handlungen
des Ehepartners oder Lebensgefährten während eines
Betreuungsverhältnisses oder bei einer von dem Be-
ratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnis
unabhängigen „Liebesbeziehung“ und in deren Folge
nur gelegentlich der Behandlung oder nach deren
Abschluss vorgenommenen sexuellen Handlung
(vgl. BT-Drucks. VI/3521 S. 22 [zu § 174 StGB];
BGH, Beschluss vom 25. Februar 1999 – 4 StR
23/99, NStZ 1999, 349 [zu § 174a StGB]; Renzi-
kowski a.a.O. § 174c Rn. 28; Perron/Eisele a.a.O. §
174c Rn. 6; Lackner/Kühl a.a.O. § 174c Rn. 5; Bun-
gart a.a.O. S. 222; dazu aber auch BT-Drucks.
VI/3521 S. 26; OLG Karlsruhe a.a.O.).

Hat der Täter dagegen beispielsweise vorgegeben,
die sexuelle Handlung sei medizinisch notwendig
oder Teil der Therapie (OLG Karlsruhe a.a.O.;
Hörnle a.a.O. § 174c Rn. 23; Fischer a.a.O. § 174c
Rn. 10a; Wolters a.a.O. § 174c Rn. 8; Renzikowski
a.a.O. § 174c Rn. 25, 28) bzw. hat er gar behand-
lungsbezogene Nachteile beim Zurückweisen seines
Ansinnens in den Raum gestellt (Wolters a.a.O. §
174c Rn. 8; Hörnle a.a.O. § 174c Rn. 23) oder hat er
eine schutzlose Lage des Opfers – etwa die einer auf
seine Aufforderung hin unnötig vollständig entklei-
deten Frau – zur Vornahme der sexuellen Handlung
ausgenutzt (vgl. Hörnle a.a.O. § 174c Rn. 23), so
liegt ein Missbrauch im Sinne des § 174c Abs. 1
StGB auch dann vor, wenn das Opfer mit dem
Sexualkontakt einverstanden war.

c) Auf dieser Grundlage können die allein auf das
Einvernehmen der Zeugin N. mit den sexuellen
Handlungen gestützten Freisprüche des Angeklagten
in den Fällen 9 bis 14 der Anklage keinen Bestand ha-
ben. Vielmehr legen die von der Strafkammer getrof-
fenen Feststellungen nahe, dass ein Missbrauch des
Behandlungsverhältnisses schon deshalb vorliegt,
weil der Angeklagte nicht nur das diesem regelmäßig
innewohnende Vertrauen der Patientin ausgenutzt,
sondern er ihr gegenüber – wie sich insbesondere aus
der auf UA 26 wiedergegebenen Aussage der Zeugin
ergibt – ersichtlich den Eindruck erweckt hat, die
sexuellen Handlungen seien Teil der Therapie.

[…]


